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1. Die Fachschaft Textilgestaltung, Rahmenbedingungen

Die Realschule liegt im Stadtzentrum von Leverkusen. Modegeschäfte und ein 
Fachgeschäft für Stoffe und Nähzubehör sind als außerschulische Lernorte fußläufig 
erreichbar. Die nahe gelegenen Städte Köln, Ratingen, Wuppertal und Düsseldorf bieten  
ebenfalls Möglichkeiten zum Besuch von Museen, Handwerksbetrieben aus dem textilen 
Bereich und weiteren Mode- und Stofffachgeschäften. 

Insgesamt besuchen zurzeit ca. 850 Schülerinnen und Schüler die fünfzügige Realschule. 
In der Regel beträgt die Klassenstärke 25-30. 

Der Textilunterricht findet im unregelmäßigen Wechsel mit dem Fach Kunst in zwei Textil- 
bzw. drei Kunstfachräumen statt. Der kleine Textilfachraum ist mit 15 
Nähmaschinenplätzen ausgestattet. Dabei handelt es sich um unterschiedliche 
Nähmaschinen der Firma Pfaff. Da Koffermaschinen vorhanden sind, kann auch im großen 
Textilraum, der mit 30 Sitzplätzen ausgestattet ist, genäht werden. In beiden Räumen 
befinden sich Regale, im großen Raum befinden sich zusätzlich abschließbare 
Materialschränke. 

Im großen Raum befindet sich ein Overheadprojektor, der in beiden Räumen genutzt 
werden kann. Der Internetzugang ist über die Nutzung der Informatikräume möglich. Im 
großen Raum befindet sich eine eingebaute Schrankvitrine, die für kleinere Exponate 
genutzt werden kann. 
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Der Unterricht im Fach Textilgestaltung findet halbjährlich in einer Doppelstunde (90 
Minuten) pro Woche statt. Es stehen sechs ausgebildete Lehrkräfte zur Verfügung. Die 
Fachkonferenz tagt in regelmäßigen Abständen. Sie hat festgelegt, die Schülerinnen und 
Schüler über das Gestalten mit textilen Materialien hinaus besonders in den Bereichen 
textile Material- und Werkzeugkenntnisse, Förderung von Feinmotorik und Farb- und 
Formempfinden, Planung und Durchführung von Arbeitsabläufen und Kompetenzen des 
bewussten Einkaufs und Gebrauchs von Textilien des Alltags inklusive der sachgerechten 
Pflege zu bilden. 

Die Schülerinnen und Schüler sollen befähigt werden, sich einzeln und in Gruppen 
möglichst selbstständig Wissen anzueignen, dazu im praktischen Bereich kreativ, 
verantwortungsvoll und zielgerichtet zu arbeiten und ihre Tätigkeiten zu reflektieren. 

2. Entscheidungen zum Unterricht

2.1 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben 

Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, 
sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzudecken. Dies entspricht der 
Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans bei den 
Lernenden auszubilden und zu entwickeln. 
Im Kapitel 2.1 „Konkretisierte Unterrichtsvorhaben“ wird die für alle Lehrerinnen gemäß 
Fachkonferenzbeschluss verbindliche Verteilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Von 
denen im Kernlehrplan genannten Kompetenzen werden die für das Unterrichtsvorhaben 
zentralen Kompetenzen im Rezeptionsbereich und Produktionsbereich aufgeführt und den 
Inhaltsfeldern (IF) und inhaltlichen Schwerpunkten zugeordnet. Desweiteren werden 
konkrete Hinweise zur Vorbereitung und Durchführung des Unterrichtsvorhabens  
(methodisch/didaktische Zugänge, fächerübergreifende Kooperationen, Lernmittel und -
orte, Leistungsüberprüfungen) gegeben.  
Bei den fächerübergreifenden Kooperationen sind die schulinternen Lehrpläne der 
jeweiligen Fächer bezüglich der Zuordnung zu berücksichtigen. 
Konkrete Unterrichtsvorhaben: siehe Anlage. 

2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 

Unter Berücksichtigung der im Schulprogramm festgelegten Ziele ergeben sich für die 
Arbeit im Fach Textilgestaltung folgende überfachliche und fachliche Grundsätze: 

Überfachliche Grundsätze: 

+ Geeignete Problemstellungen zeichnen die Ziele des Unterrichts vor und bestimmen die
Struktur der Lernprozesse.
+ Inhalt und Anforderungsniveau des Unterrichts entsprechen dem Leistungsvermögen der
Schüler/innen.
+ Die Unterrichtsgestaltung ist auf die Ziele und Inhalte abgestimmt.
+ Medien und Arbeitsmittel sind schülernah gewählt.
+ Die Schüler/innen erreichen einen Lernzuwachs.
+ Der Unterricht fördert eine aktive Teilnahme der Schüler/innen.
+ Der Unterricht fördert die Zusammenarbeit zwischen den Schülern/innen und bietet ihnen
Möglichkeiten zu eigenen Lösungen.
+ Der Unterricht berücksichtigt die individuellen Lernwege der einzelnen Schüler/innen.
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+ Die Schüler/innen erhalten Gelegenheit zu selbstständiger Arbeit und werden dabei
unterstützt.
+ Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Partner- bzw. Gruppenarbeit.
+ Der Unterricht fördert strukturierte und funktionale Arbeit im Plenum.
+ Die Lernumgebung ist vorbereitet; der Ordnungsrahmen wird eingehalten.
+ Die Lehr- und Lernzeit wird intensiv für Unterrichtszwecke genutzt.
+ Es herrscht ein positives pädagogisches Klima im Unterricht.

Fachliche Grundsätze: 

+ Fachmethoden und Fachbegriffe werden den Schülern alters- und situationsbedingt
angemessen vermittelt. Überfachlich zu vermittelnde Methoden werden an die Inhalte des
Faches Textilgestaltung gebunden.
+ Der Unterricht fördert das planerische Vorgehen aber auch kreatives Umgehen mit den im
Unterricht gestellten Aufgaben.
+ Der Unterricht fördert vernetztes Denken.
+ Der Unterricht kann fächerübergreifend oder projektartig angelegt sein.
+ Der Unterricht ist schülerorientiert und knüpft an die Interessen und Erfahrungen der
Schülerinnen und Schüler an.
+ Der Unterricht beachtet die individuellen Lernvoraussetzungen der einzelnen
Schülerinnen und Schüler und bietet gerade im praktischen Bereich eine entsprechende
Binnendifferenzierung an.
+ Der Unterricht ist anschaulich sowie gegenwarts- und zukunftsorientiert und gewinnt
dadurch für die Schülerinnen und Schüler an Bedeutsamkeit.
+ Der Unterricht fördert planerische Kompetenzen.
+ Die Lerninhalte sind so zu wählen, dass die geforderten Kompetenzen erworben und
geübt werden können bzw. erworbene Kompetenzen an neuen Lerninhalten und neuen
Lernmitteln erprobt werden können.

2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 

Auf der Grundlage von §48 SchulG, §6 APO-SI sowie Kapitel 3 des Kernlehrplans 
Textilgestaltung beschließt die Fachkonferenz die nachfolgenden Grundsätze zur 
verbindlichen Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung. 

In die Bewertung fließen ein: 

+ im Rahmen der Unterrichtsstunden gefertigte Produkte nach mit den Schülerinnen und
Schülern vereinbarten Kriterien. Dazu zählen: Anwenden von textilen Arbeitsweisen,
sachgerechter Umgang mit Geräten und Materialien, Selbstständigkeit, Originalität und
Kreativität, fachgerechtes Umsetzen eines Entwurfs, Genauigkeit, Sorgfalt,
Arbeitsökonomie bezogen auf Materialien und zeitliche Umsetzung und produktives
Arbeiten,
+ mündliche Beiträge zum Unterricht (z.B. Beiträge zum Unterrichtsgespräch, Kurzvorträge
und Referate), hierbei zählen Qualität und Quantität der Beiträge und die Kontinuität in der
Mitarbeit,
+ schriftliche Beiträge zum Unterricht, z.B. Protokolle, Materialsammlungen, Hefte/Mappen
(Ordnung, Sauberkeit, Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Datum, Überschrift, Entwürfe,
Vollständigkeit), Portfolios, Lerntagebücher,
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+ kurze schriftliche Übungen sowie
+ Beiträge im Rahmen eigenverantwortlichen, schüleraktiven Handelns (z.B. Rollenspiel,
Recherche, Befragung, Erkundung, Modenschau, Präsentation)
+ anleiten und unterstützen anderer, Arbeitsverhalten innerhalb der Gruppe
(Selbstständigkeit, Einbringen in die Arbeit der Gruppe, Kooperation mit der Lehrenden),
Gerätepflege, Materialbeschaffung.

Die Leistungsrückmeldung erfolgt spätestens nach Kontrolle der fertigen Produkte oder 
schriftlichen Arbeiten. 

2.4 Lehr- und Lernmittel 
Für das Fach Textilgestaltung gibt es vom Ministerium keine offiziell zugelassenen 
Lernmittel. 

2.5 Nutzung außerschulischer Lernorte 

Rautenstrauch-Joest-Museum, Cäcilienstraße 29-33, 50667 Köln, Tel.: 0221 / 22131356 

Das Bandwebermuseum, Friedrich-Bayer-Realschule, Jung-Stilling-Weg 45, 42349 
Wuppertal, Tel.: 0202 / 40634 oder 0202 / 5637442  

LVR- Industriemuseum, Schauplatz Ratingen, Cromforder Allee 24, 40878 Ratingen, über: 
Kulturinfo Rheinland: 02234 / 9921555  

Düsseldorfer Marionettentheater, Bilker Straße 7, 40213 Düsseldorf, Tel.: 0211 / 328432 

3. Qualitätssicherung und Evaluation
Der schulinterne Lehrplan wird jährlich durch die Fachkonferenz überprüft und evaluiert, 
ggf. werden Änderungen vorgenommen. 


